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Dr. Eberhartinger/lei 

p .. rI .. ment .. ri~he Behandlung ÖIAG und Postsp ..... illHen8esetz 

Sehr geehrte Frau Dr. Janistynl 

Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 17. März 2000 können wir Ihnen mitteilen, 
dass wir alle Bereiche Im Rahmen der Bl.lndeskredits.ektion mit der diesbezüglichen Re­
gierungsvorlage befasst haben_ 

Wir übermitteln Ihnen die Stellungnahme des Sparkassen verbandes, welche vom Ra lffei­
senverband unterstützt wird, allerdings vom Bankenverband abgelehnt wird. 

~Iictn Grüßen 

!~, 
Dr. Herbert Pichler 
Syndikus 
Bundeskreditsektion 

Anlage 
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7 .4.2000 
OSTERREICHISCHER SPARK.\S$E.N\lERBAND. Mag. VaAlnt 

An die Wirtschafbkunmer Östefnich. Herm Iyndikus Dr. PicNu 

Thema: 
G~aftszlhl 

P.rfilment.1iKhe Be~ndlung OIAG und Postsp.tl'bssenges.tz 
8SBV 1Z112OOO, 21 .32000 

Sehr geehrter Herr Syndjkus, 

wir dlnken für die Obermlttlung obig.r Regierungsvorlage und mödten dazu festhiilten: 

Wir hanen unsere Stellungnahme vom 10.3.2000 aufrecht. 

Insbesondere verweisen wir auf Art 1I der Ausführungen , wonaCh eine Änderung des § 71 (1) Z.Setz: 

des SundeshlushaltsgeSltZIS bzw. de5 § 211 BAO notwendig ist. o..~ch ist dir Bargeldlose 

bhlungsvertlehr nach Tunichkeit Im Weoe der ÖS'lerreichlschen POSfsparkaSSe ZU beso'Vf!n bzw. 

ergeben sich Vorteile hinslchUich der zeitgerethten EntriChtung von Abgaben. 

Abgesehen daVDn weisen wir darauf hin, dass auch in sonstigen Gesetzen (insbesondere 

Verwanungsverfahrln) der PSK alS Bank dIS Bundes eine Vomtngstellung .;ngeraumt wiRf. 

Diesbezüglich ist noch eine Bereinigung für den Fan der Privatisierung im Entw\Jrf vorzusehen und 

jadanfaUs mu$S eine gtm~llI. Regelung, den Z~ng von Gerichten, BellOn:Jen und sonstigen 

st .. tfichen Institutionen, bei cter PSK. Konten zu unIerhalten , beseitigt weR2en. 

WIf el'5uchen um Bel1Jc:bic:Migung unserw stltllungnahrne und verbleiben 

mit freundliChen GrQBen 
OSTERREICHISCHER 
SPARKASSENVER8AND 
Dr.Kraetschmar, e.h. 
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- WKÖ BSBV 

Von: 
GeHndet: 
An, 
Betn": 

Sehr geehrter HelT SyndikUl, 

HNQ Get1inde (gerttnde.h ... gOsv.s.,.r-«usl!.at) 
Frebg. 10. Mlr.t 2000 M :20 
"INKOIBS8\f 
OIAG Gesetz 

Hinsichtlic:h des Entwurfes OIAG-Geseb: bzw. damit Im Zusammenhang stehend 
PDStSpirkassengese\Z: und .nde~ ist ... orwog darauf hinzuweisen , du& auf 
Grund der kUr2en Frist (EtNtt ' .3. abends. Slenungnahtne bis 10.3.) nur 
SChWerpunkte aufgegriffen werden k6nnen bzw. dass ditl Materie auf Grund der 
Bedeutung gerade IiIr da" Bankensektor doch alner IIngel'1ln Begutac:hfungsfrist 
bedOrfte. 

Anikell 
Das tNsherige ÖIAG-Geuu: wird zur Glnze neu gefasst und die Holding mit 
neuen LeIHt-zunge" ... ersehen. o.bei enrtlDI der Anhang, in dem bisher die 
Gesellschafte" ang.füM waAln, für die die OIAG zustlndig war. Du b4"1ngt 
mll: sich, dass die OIAG in den vetKhiedonsten Bereichen mehr MöOlichkelten 
hat zu Agie,..n (sie kaM auCh von Gesellsc:haft." Mt~ut werden), 
andererseits aber fur Drin. foljitende Nac:h1eite: Oie OIAG amin. gesetzlich 
bei den von lhr zu pri\lIlU51erenden Gesellschaft.n und zu setzenden 
StrukturmaBnahmen weitgehende Gebütftn und Abgabenl*'reJungen SOWie 
Erleichterungen bei Vl!nn6oelUUbettnlgl,lngel'l , dil! • Vorteil g-;enOber der 
VorvangSItfitCise bei S'lNkturmaßnahmen in and_n 8erelc:hen zu .. hen sind. Um 
dadurd'l keine zu große VelZelTUng im WettbeweJb zu erzielen. sollte im 
Gesetz bzw. im Zusammenl\aing mit dem Gesett klargestem: werden , aufwelc;M 
Gesellschaft.n diese \lOfteite AnweJ'tdung finden soUen. D.s ist det2elt nlchl 
gegebet"l, Weiters soille sich auch klar aus dem Gesetz _fgeben, auf weiChe 
Gesellsd'laften sich der .... Uftrag zum Pr1vMlsierungsmanagement bezieht (I , 
Abs. 11\ . • ) und bel welchen Guellsd'laften des Beteiligungsman.gemcrTl zum 
Ttölgen kommen soll. 

t 3 Abs. 3 dlhfte einen Sinnfehler beinhalten. Es 51 YOllilcsehen , dns den 
AUSSChQssen zumindest 3 Autslc:htsmsrnJIglieder anzugehören haben 
(grundsau.llch i.O.), dns dies aber nicht mr AlJSISd\\is.se Wr 
V~tld:Ange:leoenhei1en OUt (Warum nicht?), Die R.geluRQ dOme mtl. dar 
Regelung Ciber die DrittelperfW der AuSSChUAbeSetzung dun:h 
Betriebsratsmitglieder verwechselt worden AIn, die sich im I 5 Abs. 3 
angepasst an die VcnhJltni.ue wieder findet. 

Im O~n waren d ie Regelungen Ober den Aufsiehtsnlt ,ud! vom zeitlichen 
Ablauf halr .-:sentlid'l kl.,.., zu fassen. Es ervitlt sictl nic:trt klar, ob f " 
(1) au' Dauer gin odetd!e Bestellung gemlß f I daM einen neuen 
Bestenungsmodus mit SiCh bringt, was nacn dern Aktiengesetz Obllcl'l ware, Oie 
Regelungen über das Ausacheiden sind ln Clen ErtlUlemden Bemerkungen klarer 
dIIrguteltt als im Gesetz. Das 8MfF hat es ausserdem in der OlsposfUon. 
Aufslchtsrlta vorzeitig abzllbeNfen, 

Ob die Ausschlussre:geluRg bei der Wlearbl:stetlung zweckmaBig Ist, wI ... zu 
hinter1ra:gen. Weiters weisen wir dal1luf 111n, dass es bei dar Matel1e 
.zweekmlßig ware. in § t Abs. 1 Veru~ter des Bankbereiches ausdrilct.lich zu 
e~hnen. 

Im Gesetz finden sich kel". Fristen. Innem.tb deren Prj..,atisienmgen zu 
erfolgen haben. Oas ist von der Materie her vertretbtlr, doch 50lHe der 
Hinweis erfolgan, dass dies mO;ßchsl rasch durehz.umhren Ist bzw. der 
EigentQmer Fristen vorgeben kinn. 

I a AbS.. 1 sicht vor, d.ass die OIAG :zur Etreicnung der Ziele der 
Privltisierung der GesellSChaft WeiSungen altailen bzw. RtchUinien enassen 
kann. DieS it.ann u.E. :zu Hat'lungsfragen fUhren, wenn das sonstige Geschi" 

1 
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~et Gesellschaften dldul'ttt beeinnusst wirt! bzw. andere Beteiligte 
oescf'llefigt werden. Diese Haftungltn sollten geregelt werCIen. 

i 9 Abs. 1 und § lAbs. 3 kOnnlen wldersprüc:tllich sein. Einerseits soll die 
ÖlAG die Berechtigung tlaben, In KlpJtaIemOl'1ungen teill.unetlmen, andererseits 
bestel1t die Verpflichtung. jedenfaUs 25 % plus eine stimmberec;tllig1e Aktie 
zu halten. Es wira kein Ausweg aufgezeigt. wenn die Finanzierung d.tOr nicht 
sicheroHtel1t iSt, IU$serdem m6chten wir darallf ~oweisen , dass die 
Satzungen der BeteiliQung$4.lntemahmungen so zu gestllten wJr1!In. dass für 
jt!Oe Kapitalemöhung V ... Mehrheil vorzuset"len isL 

In 5 ,0 Alls. 1 witc1angllfilht1, dass vermägel\SÜberttagungen genert:U "im Wege 
der Geumtrechl5nadlfOfge· erfoagen und dabei audl verwahungsrechtJiche 
Erfeichlerungen vorgesehen sind. Wir .... rweiHn aUf unser Anfolngsstatemenl. 

SChließlich weis.n wir noch darauf hin, dass unabhlngjg von den sonstigen 
Vertllnnissen ein Konzemvlrhlttnis ausgud'llos.sen wird. NaGhdem eliese 
R~eh.mgen laut Enautemden Bemerkungen EU-II.onform sind und auch fflr 
kanellreehtliche Vorsthliften gelten, sollte dlvon ausgegangen welUen 
kannen. dass der Gesalzgaber auch den gegenteiligen Sachverhalt (Vorliegen 
eines Konnms. wenn die sonstigen Voraussetzungen nicht vorliegen) regeln 
kann. 

Artikel" 
Der zwaite Teil des Gesetzes geht direkt alJf die Maßnahmen be:i der Post und 
Telell.om-beteiligungsvefW8l1ungsgesellsd'laft (pTBG) und Post und Telell.Dm 
Austtia AG (pTAJ ein. 

In § 14 (2) er;ibt sich die Frage. ob bei dieser Formulierung direkte 
Hlnungen des Bundes im Sinne des BWG rur die Verbindlichkeiten ablettblir 
sind. Um dies k11r7ustellen, schlagen wir ein Anfangl5latement vor: "Der 
Bund haftet wei1er direkt für die VDn ihm bisher vemaneten 
Verbindlichkeiten.- e In iSl: for die Gewichlut'lg der Fonlerungen von 
Kreditirmituten von Bedeutung. 

Allgemein fahlt u.E. der Hinweis, dass die OlAG die vOlgeset"lenan Zahlungen 
tUr den Bund n\K vornehmen darf, wenn die Olckung der ligenen 
VertMndlic:hkeiten Sich81geste11t iSt.. 

tUAm. 5 mOssta so umgestellt werden, dass 5ictI die AI1spr1k:h1 nicht nur 
aufrechenbar gegenObefstlthen, sondern die Avfrtchnung auch erfolgt 

Was die Ändervng zum PostspIIIrbssenge.setz betrifft, 50 welsen wir zu S 1 
Abs. 1 darauf hin, dass ab dem Wegfall des Bundeseinfiu5Ses bzw. dem Wegfall 
der Bun6eshaftung auch vot2usahen wtr., dllSs in alien sonstigen Gesetzen 
(l.B. Verwaltungsverfilhran, 9...0) dia Vatpfliclltul'lQ der Haltung von Postspar· 
bzw. Postscheckkonten dlJl'Ch BehOrden beseitigt werden mOuta und auch dia 
entsprechenden Verwaltungsat\\IIHIlsuIlgen Ober Konten bei der Post5partillssa 
revidiert ~rden müssten. Diesbezügrdll:St In der Vorlage noch nld'1Ls 
vOlOesehen, lediglich d'1It UQuidH.l5hJ1ltung nach BWG wird Qelnd~rt. 

Soma es zum Vamuf dar Alcliln kommen, sol"'a u.E. jedenfalls die 
Verpflichtung des Bundes fe.sl:gelagt wemen. die Haftung des Bundu 
aufzulOsen. In S 1 Abs. 3 ist bishar nur die Bel1llld\tigung vorgesehen. Bei 
den bestehenden VarbindRchk.eiten wAre vorzusehen, dass Prolongatione" 
derartiger Gesc::hafte unler Aufrech1emaltung dir Haftung des Bundes 
unzuJlssig sind (§ 1 Abis. 4). 

Zu t 1 AbS. 5 ware zu bemerken. dass Clie BeRC'IInung eier easis für das 
Hanungserrtgelt vollkommen unbestimmt 1st (Sieh. Diskussion über 
Volteilsbel1llllchnung bei Bank Austrlil) . W\r schlagen vor, eine objektiv 
überprQfbare GrOß,e (Volumen) als Basis zu wahlen. Es wlre ausserdem 
anzugeben. wlnn das Haftungsenigen 5pltlt$1ens (pro GeschansjaM zu zahlen 

"'" 
, 

GESAMT SE I TEN 04 
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PRÄSIDIUM DES 
VERFASSUNGS GERICHTSHOFES 

An die 
Parlamentsdirektion 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
101 7 Wien 

zu ZI \3480/006011 -L 1.3 /2000 

REPUBLIK OSTERREICH 
PARLAMENTSDIREKTION 

EI9\. 2000 -QIj- 1 1 
Zl.,{$ltib.cdtoln -l-1·41=> 
BI. 

Gegenstand : Regierungsvorlagen 48 d.B . und 49 d.S . XXLGP; 
Note vom 17 .3.2000, ZL 13480/0060/ 1-L 1.3 /2000 ; 
Einladung zur Stellungnahme 

Das Präsidium des Verfassungsgerichtshofes teilt zu der im Gegenstand genannten 
Note mit, daß der Verfassungsgerichtshof von einer Stellungnahme im Gegenstand 
Abstand nimmt. 

F~ f ':.'::. ... ~ .. ' ·...:.·-, ..,~~ t 

(.1 ,;0 ,:, ''': ;''. :, : .. ~ ~".; 

Wien, am 22. März 2000 
Für den Präsidenten : 

Dr. W a g n e r 

A-IOIO Wien, Judeopilitz 11, Tel. 011531-22/417, Fn 011531-22/499 
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